
#ST# Bundesbeschluss
über die Finanzierung der PTT-Betriebe
für das Jahr 1991

vom 16. Juni 1992

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 13 Buchstabe e des PTT-Organisationsgesetztes '>,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 29. April 1992 2)

beschliesst:

Art. l

Die Erfolgsrechnung der PTT-Betriebe mit einem Unternehmungsverlust im
Jahre 1991 von 292 004 846 Franken, die Bilanz per 31. Dezember 1991 und die
Kontrolle der Verpflichtungskredite für Liegenschaften werden genehmigt.

Art. 2

Der Reinverlust von 292 004 846 Franken wird aus der Ausgleichsreserve ge-
deckt.

Art. 3

Die Überschreitungen der bewilligungspflichtigen Kredite von 64 533 075 Fran-
ken in der Erfolgsrechnung und 37 371 753 Franken bei den Investitionen wer-
den genehmigt.

Art. 4

Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem Refe-
rendum.

Nationalrat, 3. Juni 1992 Ständerat, 16. Juni 1992

Der Präsident: Nebiker Die Präsidentin: Meier Josi
Der Protokollführer: Anliker Die Sekretärin: Huber

5438

'> SR 781.0
2> Im BEI nicht veröffentlicht.
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